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Para o meu pai,
Manuel Domingos Guerra Pinheiro

(1934-1993)
 
 
 

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein.

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst immer mein Freund sein,
du wirst Lust haben, mit mir zu lachen.

Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen,
gerade so zum Vergnügen,

und deine Freunde werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst

und lachst.
Antoine de Saint-Exupéry





Vorwort

Am Anfang dieses Werkes stand eine Frage, die mir häufig am Tisch mei-
ner Schwiegerfamilie begegnet war: Wie kann ein Jurist die Leistung ei-
nes Arztes nach Haftungskriterien beurteilen? Mein Schwiegervater,
selbst Radiologe, vertrat in diesen Gesprächen vehement die Meinung,
ein Jurist würde immer die Sicht des Patienten vertreten, da er nur diese
kenne. Hieraus entstand meine erste Frage: Welche Interessen haben die
Parteien im Arzthaftungsprozess und wie sind diese zu gewichten? Der
zweite entscheidende Moment ereignete sich in dem rechtsvergleichen-
den Seminar am Institut meines Doktorvaters, Herrn Professor Karl Au-
gust von Sachsen Gessaphe. In diesem lernte ich den ungeheuren wissen-
schaftlichen Nutzen der rechtsvergleichenden Methode kennen. Gleich-
zeitig fing ich an, mich für den Rechtskreis des Common Law zu begeis-
tern. Diesen Rechtskreis wollte ich, nicht zuletzt aufgrund meiner Aus-
bildung als Pilot, die ich in Arizona absolvierte, besser kennenlernen.

So entstanden die Leitidee und die zur Untersuchung gewählte Metho-
de meiner Dissertation. Ich hoffe, mit ihr einen Beitrag zum wissen-
schaftlichen Diskurs geleistet zu haben. Zunächst möchte ich mich bei
meinem Doktorvater für die intensive und leidenschaftliche Betreuung
und sein Vertrauen bedanken: Lieber Herr Professor, Sie haben mich in
den vier Jahren der Betreuung durch Ihren Anspruch, Ihre Kritik aber
auch durch Ihren Zuspruch in allen Bereichen besser gemacht! Mehr
kann ein Doktorand nicht verlangen.

Für Rat, Unterstützung und Hinweise bedanke mich bei, Herrn Bruce
Amin, Frau RiOLG Dr. Carina Feix, Herrn Dr. Simon Gruhn, Herrn
Prof. Dr. Christoph Schäfer, Herrn RA Herbert Wartensleben und Frau
Dr. Nadia Wittrock. Weiterhin danke ich Frau Dr. Anne Kursten für ihre
Mithilfe bei der Erstellung des Manuskripts ganz herzlich.

Herrn Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel danke ich dafür, dass er mir auf
unkomplizierte Weise den Zugang zu seinem Institut ermöglichte. Den
Mitarbeitern des Instituts für internationales und ausländisches Recht an
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, danke ich
darüber hinaus für ihre geduldige Hilfe bei all meinen Recherchen. Eben-
so danke ich natürlich den Mitarbeitern am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Zivilprozessrecht, IPR und Rechtsvergleichung der Fernuniversi-
tät in Hagen, namentlich vor allem Frau Wardenga, für die wunderbare
Unterstützung und Betreuung. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern
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des EDELNet-Programms, für deren Einsatz: Der internationale Aus-
tausch im Rahmen des EDELNet-Programms ermöglichte es mir, viele
neue Erkenntnisse für meine Arbeit zu ziehen.

Natürlich danke ich meiner Mutter Elisabeth und meiner während der
Bearbeitung dieser Dissertation verstorbenen Tante Grete für die Zeit,
die beide in meine schulische Entwicklung investiert haben. Auch meinen
Schwiegereltern, Francoise und Werner, danke ich für ihre Unterstüt-
zung. Zum Schluss gebührt der größte Dank aber meiner Frau Annabelle
und meinen Kindern Paul und Naomi, die in den vergangenen Jahren
viel zu häufig auf mich verzichten mussten, wenn ich in meinem Büro
saß und gelesen oder geschrieben habe. Die meine Launen ertragen
mussten, wenn es mit dem Schreiben nicht so funktionierte, wie ich es
mir vorgestellt hatte, oder ich einfach nicht weiterkam. Ich danke euch
von ganzem Herzen, dass ihr mir diesen Traum ermöglicht habt.

Den Schlusssatz dieses Vorwortes richte ich an meine Kinder: Die kul-
turelle Vielfalt, die ich in euch erkenne, ist ein unermessliches Geschenk,
für dass eure Großeltern auf Vieles verzichten mussten. Vergesst diese
Wurzeln bitte nie!

 

Köln im September 2018 Andreas Pinheiro

Vorwort
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Einleitung

Thema der vorliegenden Arbeit und Fragestellung

Die vorliegende Dissertation widmet sich dem Thema der Arzthaftung
auf der Grundlage eines systematischen Vergleiches des diesbezüglichen
deutschen und US-amerikanischen Rechts. Die Relevanz des Themas er-
gibt sich aus einem alten, andauernden Streit zwischen Ärzten und Juris-
ten.1Inhalt dieses Streites ist, vereinfacht dargestellt, die Frage, wie der
Jurist einen Arzt überhaupt bewerten kann. Eine Sichtweise besagt, da
ein Richter (oder ein Anwalt bzw. Staatsanwalt) keinerlei medizinische
Ausbildung hat, könne er auch nicht über die komplexe und dem Allge-
meinwohl dienende Tätigkeit eines Arztes urteilen.

Die Gegenseite gibt demgegenüber zu bedenken, dass nicht nur der
Richter, sondern auch der Patient oftmals kaum in der Lage sein wird,
die ärztliche Leistung zu bewerten. Er erlebt nur das Ergebnis der ärztli-
chen Behandlung am eigenen Körper. Dabei kann er nicht abschätzen,
ob ein negatives Behandlungsergebnis auf die falsche Behandlung des
Arztes oder auf die Erkrankung selbst zurückzuführen ist. Hinzu
kommt, dass der Patient nicht verstehen kann, welche Behandlung für
ihn die beste ist. Er begibt sich diesbezüglich vollends in die Hände des
Arztes, dem er vertrauen muss. Dieses Vertrauen, gepaart mit dem infor-
mationellen Gefälle zwischen Arzt und Patient, verlangt allerdings auch
nach einer Kontrolle der ärztlichen Behandlung.

Die Frage konzentriert sich somit darauf, wie und durch wen eine
Kontrolle des Arztes stattzufinden hat. Eine Möglichkeit der Kontrolle
kann die Androhung einer zivilrechtlichen Haftung sein. Die Funktion
eines zivilrechtlichen Arzthaftungssystems besteht darin, erlittene Schä-
den des Patienten gerecht auszugleichen.2 Weiterhin soll die Androhung
der Haftung dafür sorgen, dass die Zahl der Fehlbehandlungen begrenzt

1. Kapitel

A.

1 Dieser Streit war schon im römischen Reich zu beobachten, wo sowohl Ärzte als
auch Juristen als Vertreter der freien Berufe (opera liberales) eine Sonderstellung
innehatten. Zu der historischen Betrachtung ausführlich: Hirte, Berufshaftung,
S. 151f.

2 So beschreibt Dobbs, Torts and Compensation, Ch.3 § 1 B, S. 38. die Ziele des
Tort-Law als deliktisches Haftungssystem in den USA; ebenso: Hyman/Silver, 59
Vand. L. Rev 1085, 1093 (2006), der ein gutes Haftungssystem daran ausma-
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und der Arzt zu einer sorgfaltsgerechten Behandlung motiviert wird.3

Hierbei muss, v.a. für den Geschädigten, trotz der ungleichen informa-
tionellen Ausgangslage, eine gerechte und faire Möglichkeit bestehen,
seine Ansprüche prozessual durchzusetzen. Das BVerfG spricht in diesem
Zusammenhang von der prozessualen „Waffengleichheit“.4 Es bezieht
sich dabei auf den im englischen Recht herrschen Begriff der „equality of
arms“ der sich aus der Garantie eines fairen Verfahrens (due process
clause) ableitet.5

Dabei ist zu beachten, dass meist der Antrieb des „helfen Wollens“
beim Arzt im Vordergrund steht. Dieses Helfen kann aber nur in dem
Rahmen geschehen, in dem der Patient, als „Herr über seinen Körper“,
den Arzt zum Eingriff berechtigt. Die Autonomie und die Beteiligung des
Patienten sind in einem Haftungssystem also ebenfalls zu beachten.6

Man könnte nun fragen, ob die ärztliche Haftung überhaupt gesell-
schaftlich gewollt ist. Dem berechtigen Ausgleichsinteresse des geschä-
digten Patienten könnte ein gesellschaftlich höherer Zweck entgegenste-
hen, z.B. der, dass ein Arzt alles in seiner Macht Stehende für seinen Pati-
enten tut und nicht aus Angst vor der Haftung Behandlungen unterlässt
(Defensivmedizin).7 Nicht zu unterschätzen sind auch die Implikationen,
die eine Haftungsandrohung, vor allem eine willkürliche und ausufern-
de, auf die Therapiefreiheit des Arztes haben könnte. Eine zu enge, stren-
ge Haftung könnte hier dazu führen, dass der Arzt fremdbestimmt wird.
Seine Behandlung würde nicht mehr dem entsprechen, was er im Einzel-
fall als geboten ansieht. Dies hätte bedeutende Nachteile für den Patien-
ten und den medizinischen Fortschritt.

Am Schluss all dieser Überlegungen steht daher die Frage nach einer
gerechten Interessenabwägung. Diese muss den Interessen des Patienten
und des Arztes, bei allen Schwierigkeiten der Ausgangslage, gerecht wer-
den. Die Frage nach einem gerechten Interessenausgleich stellt das Leit-
motiv dieser Arbeit dar.

chen will, dass es dem Berechtigten zum Ausgleich verhilft und den Unberechtig-
ten abweist.

3 Prävention wird als eine Hauptfunktion der deliktischen Haftung gesehen,
Münch-Komm-BGB/Wagner, Vor. § 823, Rn. 41.

4 BVerfG, Beschluß vom 25. 7. 1979 – 2 BvR 878/74, NJW 1979, 1925, 1927.
5 Stauch, Negligence, S. 66.
6 Kubella, PatRG, S. 3.
7 Püster, Arzthaftpflichtversicherung, S. 94, m.w.N.; ebenso könnten die Kosten

für das Gesundheitssystem steigen, wenn Ärzte zusätzliche, unnötige Untersu-
chungen zur Haftungsvermeidung betreiben, Flatten, Arzthaftpflichtversiche-
rung, S. 41.

1. Kapitel Einleitung
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Problembeschreibung

Als Problemstellung ist die Frage nach einem gerechten Interessenaus-
gleich nicht ausreichend und muss zunächst genauer definiert werden.

Hinter einem gerechten Interessenausgleich steht, aus juristischer
Sicht, die Frage, welche rechtlichen und tatsächlichen Probleme sich aus
den verschiedenen Interessenlagen ergeben. In einem zweiten Schritt
muss sich jede Rechtsordnung fragen, welche Rechtsinstrumente sie ein-
setzen will, um diese Probleme zu lösen. Der Untersuchungsgegenstand
kann also darauf verdichtet werden, welche Rechtsinstrumente in der je-
weiligen Rechtsordnung einem gerechten Interessenausgleich dienen sol-
len, und wie sie dies systematisch erreichen können.

Da die Problemstellung immer noch sehr unscharf ist, wird sie an
einem Beispiel erläutert. Der Patient hat in einem Arzthaftungsprozess
beispielsweise das Interesse, einen Ausgleich für seinen körperlich erlitte-
nen Schaden zu bekommen. Allerdings kann er, wie schon erwähnt,
kaum einschätzen, ob die Behandlung des Arztes tatsächlich fehlerhaft
war. Daher stellt sich die Frage, ob der prozessuale Vortrag des Patienten
erleichtert werden muss. Dem Interesse des Patienten steht das ärztliche
Interesse an einer Haftungsbegrenzung gegenüber. Gerade weil die Medi-
zin keine exakte Wissenschaft ist, kann der Arzt keine Behandlungsga-
rantien abgeben. Eine zu starke Erleichterung der Anforderungen des
Parteivortrages könnte die Haftung für eine ärztliche Tätigkeit in die
Nähe der Risikohaftung rücken. Dies würde dem Interesse des Arztes
(und evtl. der Gesellschaft) an einer Haftungsbegrenzung widersprechen.
Die Absenkung der Voraussetzungen für den Parteivortrag der Patienten-
seite kann also unter den genannten Aspekten als rechtliches Instrument
sinnvoll sein. Sie muss aber auf ihre Auswirkungen auf die Belange der
Behandlungsseite überprüft werden. Das Interesse der Behandlungsseite
und der Patientenseite ist in diesem Punkt in einen Ausgleich zu bringen.
Ähnliche Erwägungen lassen sich für eine Vielzahl an gleichartigen Pro-
blemen und ihre rechtlichen Lösungen finden.

Dieser Konkretisierung wird nun eine weitere Einschränkung hinzuge-
fügt. Es wird lediglich der Fall eines Behandlungsfehlers, als eine beson-
ders interessante Kollision der verschiedenen Interessen, betrachtet. Da-
her müssen diejenigen materiellen und prozessualen Instrumente identifi-
ziert werden, die im Fall des Behandlungsfehlers von der jeweiligen
Rechtsordnung geschaffen wurden, um einen gerechten Interessenaus-
gleich zu erzielen. Hierzu wird ein Rechtsvergleich zwischen dem deut-
schen Recht und dem Recht der US-Bundesstaaten Kalifornien, Florida
und Virginia angestellt. Der Vergleich findet somit mit dem anglo-ameri-

I.
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kanischen Rechtskreis statt, der sich vom deutschen Rechtskreis stark
unterscheidet.8

Rechtsvergleich mit dem anglo-amerikanischen Rechtskreis

Der nun folgende Abschnitt erklärt, welchen Vorteil ein Rechtsvergleich
des deutschen Arzthaftungsrechtes mit dem von einigen US-Bundesstaa-
ten bringt.

Zunächst ist festzustellen, dass das deutsche Recht dem kontinentaleu-
ropäischen civil law zugerechnet wird. Die überwiegende Mehrheit der
US-Bundesstaaten, mit Ausnahme von Louisiana, das in der französi-
schen Rechtstradition steht,9 folgt der Tradition des englischen Rechts.10

Diese wird als anglo-amerikanischer Rechtskreis oder auch einfacher als
Common Law bezeichnet.

Das anglo-amerikanische Common Law erscheint für den civil law-Ju-
risten und vor allem für Angehörige des deutschen Rechtskreises, auf
den ersten Blick ungewöhnlich. So kennt das Common Law keine „be-
griffliche Zergliederung“,11 wie sie im deutschen Recht geläufig ist. Ob-
wohl der Einfluss des römischen Rechts auch im Common Law spürbar
ist, fand keine systematische Durchdringung in Form einer Rezeption,
wie im deutschen Recht, statt. Das römische Recht hat eher den Aus-
gangspunkt der Common Law-Entwicklung im frühen Mittelalter mitge-
prägt. So ist in dem Stellenwert der Klageform (writ) und der kasuisti-
schen Methode eine starke Parallelität zwischen dem römischen Recht
und dem Common Law des frühen Mittelalters zu erkennen.12 Das an-
glo-amerikanische Recht betreibt eine Rechtsfindung, die weniger einer
Generalisierung und tatbestandlichen Subsumtion folgt, sondern einen
konkreten Einzelfall lösen will. Darüber hinaus werden die historischen
Grundlagen im Common Law traditionell als wichtigster Auslegungs-
maßstab gesehen.13

Die großen systematischen Unterschiede zwischen dem US-Common
Law und dem deutschen Recht lassen erwarten, dass auch die Lösung

1.

8 Zu den Rechtskreisen genauer: Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR
und Rechtsvergleichung, § 15, 1f.; Zweigert/Kötz, § 5 I, S. 62.

9 Hay, US-Recht, Rn. 14.
10 Hay, US-Recht, Rn. 16.
11 Zweigert/Kötz, § 14 I, S. 177.
12 Zweigert/Kötz, § 14 II, S. 183.
13 Zweigert/Kötz, § 14 I, S. 177.
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von konkreten Lebenssachverhalten auf rechtlicher Ebene unterschied-
lich erfolgt. Die vermeintlich unterschiedlichen Lösungen können für die
rechtsvergleichende Analyse besonders erkenntnisreich sein. Aber auch
parallel entwickelte ähnliche Lösungen sind aussagekräftig. Da die bei-
den Rechtsordnungen sich kaum gegenseitig beeinflussen, können glei-
che Lösungen auf eine systemübergreifende „best practice“ hinweisen.

Begriff des Behandlungsfehlers

Der Behandlungsfehler im Sinne dieser Arbeit ist jede Behandlung des
Arztes, die zu einem, wie auch immer gearteten, materiellen oder imma-
teriellen Schaden beim Patienten geführt hat und bei der der Arzt von
seinem Pflichtenkatalog abgewichen ist. Die Fehlbehandlung ist somit
eine Abweichung der Ist-Behandlung von einer als sorgsam angesehenen
Soll-Behandlung.

Es wird deutlich, warum der Behandlungsfehler sich besonders für die
Lösung der Fallfrage eignet. Erstens beurteilt der Jurist den Arzt in
einem Bereich, der ihm selbst nicht bekannt ist. Der Jurist muss die Fra-
ge beantworten, ob die fragliche ärztliche Behandlung einer sorgsamen
Behandlung entsprochen hat. Darüber hinaus wurde der Patient in sei-
nen Rechten vermeintlich verletzt und leitet hieraus einen Anspruch auf
den Ausgleich seines Schadens ab. Gerade bei der Einschätzung des im-
materiellen Schadens fällt es dem Gericht aber schwer, einen gerechten
Ausgleich vorzunehmen. Ausserdem muss der Arzt durch die Haftungs-
androhung und die fremde Beurteilung seiner Leistung befürchten, dass
nicht-medizinische Erwägungen in die Behandlung einfließen können,
und somit seine Therapiefreiheit beeinflussen. Ebenso befürchtet der
Arzt den finanziellen oder den Reputationsschaden, der sich aus einer
Verurteilung ergeben kann. Die Konstellation des Behandlungsfehlers
passt daher genau in die Interessenskollision, die für die Arbeit als er-
kenntnisreich identifiziert wurde.

Gerechter Interessenausgleich als Leitmotiv

Der gerechte Interessenausgleich ist ein weites und wenig konkretes Da-
tum. Daher soll im Folgenden erläutert werden, welche relevanten juris-
tischen Interessen der Parteien infrage kommen, und wie sie rechtlich ga-
rantiert werden.

2.

3.
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Zunächst spielen die verfassungsmäßigen (grundgesetzlichen) Wertun-
gen eine entscheidende Rolle: Dem klagenden Patienten ist der Zugang
zu einem gerichtlichen Verfahren zu gewähren.14 Hierzu gehört auch,
dass die Prozesspartei die notwendigen Anträge, Beweise bzw. Verteidi-
gungen in einem fairen Verfahren vorbringen kann.15 Diese Garantie ist
als procedural due process of law im 14th amd. USC und in den einzel-
staatlichen Verfassungen (bspw. Fla. Const. Art. 1 § 9, VA Const. Art. 1
§ 11) garantiert. Das deutsche Grundgesetz berücksichtigt sie als Garan-
tie des „rechtlichen Gehörs“ über Art. 103 Abs. 1 GG.16 Darüber hinaus
garantiert die Verfassung eine materielle (Einzelfall)-Gerechtigkeit, die
nicht selten im Spannungsverhältnis zur Garantie der Rechtssicherheit
steht.17 In den USA ist das Recht auf einen jury-Prozess (7th amd. USC)
sowohl Ausdruck der Einzelfall- wie auch der Rechtssicherheitsgaran-
tie.18 Weiterhin müssen gerichtliche Entscheidungen willkürfrei, d.h. un-
voreingenommen und aufgrund von Tatsachenerhebungen zustande
kommen. In den USA wird dieses Grundrecht als substantive due process
bezeichnet und in dem 14th amd. USC (auf föderaler Ebene ist das 5th.
amPd. USC einschlägig) bestätigt.19

Im Arzthaftungsprozess können sich im Zusammenhang mit der Ein-
zelfallgerechtigkeit viele Fragen ergeben. So können materielle Regelun-
gen den eigentlichen Zielen des Vertrags- oder Deliktsrechts, wie der Ab-
schreckung bzw. Prävention (deterrance)20 oder dem Ausgleich für den

14 Ausdrücklich als access to court, in Fla. Const. Art. 1 § 21; Die Verfassung der
Vereinigten Staaten sieht dieses Recht als einen Ausdruck des Petitionsrechts
des 1. Zusatzartikels (1st amd. USC), Thomas, Constitution, S. 943;
Art. 101 Abs. 1 GG, Nomos-Komm-GG/Hömig, Art. 101, Rn. 3.

15 Art. 103 Abs. 1 GG,.
16 Nomos-Komm-GG/Hörnig, Art. 103, Rn. 5.
17 Hierzu: BVerfG, Beschluß vom 12. 12. 1957 – 1 BvR 678/57, NJW 1958, 97,

97; Art. 20 Abs. 3 GG, Nomos-Komm-GG/Antoni, Art. 20, Rn. 11; Helbron,
Arzthaftungsrecht, S. 35.

18 Cal. Const. Art. 1 § 16; Thomas, Constitution, S. 1678.
19 Thomas, Constitution, S. 1555; Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 103 Abs. 1 GG; Nomos-

Komm-GG/Hörnig, Art. 103, Rn. 5.
20 Bernstein, 67 Law & Contemp. Probs. 7, 16 (2004). macht deutlich, dass die

„non performers”, die ihren sozialen Beitrag nicht leisten, bestraft werden;
Dobbs, Law of Torts, S. 10; Porat, 4 Theoretical Inquiries L. 105, 111 (2003);
Shapo, Principles, § 1.04, S. 9; Sloan/Chepke, Malpractice, S. 3; für das dt.
Recht statt vieler: Münch-Komm-BGB/Wagner, Vor. § 823, Rn. 40.
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erlittenen Schaden (compensation),21 entgegenstehen. Hierbei ist v.a. in
den USA zu beachten, dass der Arzthaftung auch eine Versorgungsfunk-
tion zukommt,22 da es in den USA an einem umfassenden öffentlichen
Sozialsystem mangelt. Gerade in der Gesundheitsvorsorge sind die Bür-
ger meist auf sich allein gestellt, da es keine umfassende gesetzliche
Krankenversicherung gibt. Demgegenüber werden Regelungen, die eine
ausufernde Haftung begünstigen und dadurch die Betätigungsfreiheit
einschränken, ebenfalls als ungerecht empfunden. Hinzu kommen mate-
rielle Regelungen, die Regelungslücken enthalten und somit unvollstän-
dig sind. Diese sind von den Gerichten in einer angemessenen und ver-
fassungskonformen Art und Weise auszulegen. Auch Verjährungsrege-
lungen, die den gerechtfertigten Anspruch eines Patienten verhindern,
sind aus dem Blickwinkel der materiellen Gerechtigkeit evtl. zu kritisie-
ren oder aber aus Rechtssicherheitsgründen zu akzeptieren.

Auf der prozessualen Ebene ist vor allem zu beachten, wie mit der Be-
weisnot des Patienten, die aus der informationellen Unterlegenheit zur
Behandlungsseite herrührt, umzugehen ist. Hier muss eine prozessuale
„Waffengleichheit“ zwischen den Parteien (Art. 6 Abs. 1 EMKR) herge-
stellt werden. In den USA ist dieses Gebot Teil der procedural due pro-
cess nach dem 14th. amd. USC.23 In Deutschland wurde die „Waffen-
gleichheit“ durch das BVerf aus dem Willkürverbot des
Art. 3 Abs. 1 GG, i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG hergeleitet.24 Ziel dieser Waf-
fengleichheit ist es, Beweisnotstände zu vermeiden oder zu verhindern,
dass eine Partei nur aufgrund der größeren Prozessmacht den Prozess für
sich entscheidet.

Neben dem Verbot willkürlicher Urteile, muss ebenfalls sichergestellt
werden, dass die gerichtlichen Entscheidungsträger nicht in unzulässiger
Weise beeinflusst werden. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn ihnen
die Wahrheitsfindung erschwert oder unmöglich gemacht wird.

Sobald ein Sachverhaltsproblem in der Arzthaftung von einem der
oben genannten Fairness- oder Gerechtigkeitsprinzipien bestimmt wird,
ist es für die Untersuchung von Bedeutung. Wenn in der Arzthaftung von
allgemeinen Regelungen abgewichen wird, um ein spezielles Problem zu

21 Für das US-Recht: Dobbs, Law of Torts, S. 10; Shapo, Principles, § 1.04, S. 11;
Simons, 41 Loy. L.A. L.Rev. 1171, 1182 (2008); Sloan/Chepke, Malpractice,
S. 3; für das dt. Recht statt vieler: Nomos-Komm-BGB/Katzenmeier, Vor.
§§ 823ff., Rn. 54.

22 Thumann, Arzthaftung, S. 197, m.w.N.
23 Hay, US-Recht, Rn. 67; Reimann, Privatrecht, S. 201.
24 BVerfG, Beschluß vom 25. 7. 1979 – 2 BvR 878/74, NJW 1979, 1927.
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lösen, kann dies als Indikator für eine Regelung gesehen werden, die die
Interessen der Prozessparteien beeinflusst. Ausgenommen werden hier-
von alle Regelungen, die die Einwilligung in eine Behandlung und die
Dokumentations- und Nachweispflichten des Arztes betreffen, da dies
den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

Inhaltliche Abgrenzung, Erwartungen und Schwierigkeiten des
Rechtsvergleiches

Nachdem der Inhalt umrissen wurde, ist kurz auf die Grenzen der Unter-
suchung einzugehen. Eine Begrenzung ergibt sich zunächst aus der Fall-
frage selbst. Hier wird nur der gerechte Interessenausgleich anhand ma-
terieller und prozessualer Regelungen im Fall eines Behandlungsfehlers
des Arztes erläutert. Andere Pflichtverletzungen25 werden von der Frage-
stellung ausgeklammert.

Die Untersuchung konnte die Literatur und Rechtsprechung bis Ende
Januar 2017 berücksichtigen. Im Fall der US-Rechtsprechung gilt dies al-
lerdings nur, soweit das Urteil bis Ende Januar 2017 bei WestLaw veröf-
fentlicht wurde.26

Inhaltlich ist es vor allem die Komplexität des US-Rechts, die Schwie-
rigkeiten bei der Recherche hervorruft. Zum einen ist die Rechtspre-
chung, auch innerhalb eines Bundesstaates, heterogen, zum anderen gibt
es keine systematische Aufarbeitung (Kommentierung), die den Einstieg
erleichtern würde.27

Ebenso ist die Diversität zwischen den kontinentalen civil law und
Common Law-Rechtssystemen28 zwar spannend, kann aber im Einzelfall
dazu führen, dass Rechtsinstrumente nur schwer vergleichbar sind, da
die problematischen Sachverhalte nicht auf einer einheitlichen Ebene ge-
löst werden. So beinhaltet das Deliktsrecht (tort law) im US-Recht bspw.
auch eine Versorgungsfunktion für den Geschädigten.29 Die gleiche Ver-
sorgung wird in Deutschland hingegen durch die verschiedenen Sozial-
versicherungen sichergestellt. Ähnliches gilt für prozessuale und materi-
elle Regelungen. In der Schwierigkeit liegt jedoch auch eine Chance.

II.

25 Hier ist vor allem an die Verletzung einer Aufklärungspflicht des Arztes zu den-
ken, vgl.: Spickhoff/Wellner, §§ 823ff., Rn. 200.

26 Zur Arbeit mit der WestLaw Datenbank, Hay, US-Recht, Rn. 35.
27 Diese Problematik wird ausführlich in Kap. 1) D.) und Kap. 1) E.) erläutert.
28 Hierzu: Kap. 1) A.) I.) 1.).
29 Siehe: Kap. 1) A.) I.) 3.).
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Zum einen kann sich ein besseres Verständnis der eigenen Rechtsord-
nung einstellen. Zum anderen kann ein neuer, evtl. überraschend einfa-
cher Blick auf komplexe Probleme der eigenen Rechtsordnung gewonnen
werden.

In Bezug auf die Arzthaftung lassen sich neue Erkenntnisse zu den Be-
weislastumkehrungen im Kausalitätsbereich30 sowie zum Verständnis
des Zusammenspiels von Richter und medizinischem Sachverständigen31

erwarten. Ebenso werden Korrekturen an den bestehenden rechtlichen
Instrumenten und ihre Auswirkungen auf den gerechten Interessenaus-
gleich untersucht. Vor diesem Hintergrund ist auch die Kodifikation des
PatRG zu sehen.32

Methodische Darstellung der Rechtsvergleichung

Die Arbeit bedient sich, wie schon erwähnt, der rechtsvergleichenden
Methode. Neben dem deutschen Recht wird das Arzthaftungsrecht der
Vereinigten Staaten von Amerika betrachtet. Dabei ist auf die Besonder-
heit hinzuweisen, dass nicht nur ein Vergleich von zwei, sondern von
vier Rechtsordnungen (Deutschland, Kalifornien, Florida und Virginia)
stattfindet, da in den USA, als Mehrrechtstaat, die einzelnen Teilrecht-
ordnungen eigenständig sind.33

Hieraus ergibt sich die erste methodische Herausforderung. Es müssen
aus den 50 Teilrechtsordnungen der Einzelstaaten drei Staaten herausge-
sucht werden, die zu vergleichen sind.

Funktionale Analyse

Die beiden Länderberichte des US-Rechts und des deutschen Rechts wer-
den zunächst im Ganzen vorangestellt.34 Dabei sind die beiden Länder-
berichte im Wesentlichen so aufgebaut, dass sie die Tatbestandsmerkma-
le einer Arzthaftungsklage chronologisch darstellen. Innerhalb des US-
Länderberichtes werden die Regelungen der unterschiedlichen Teilrechts-

B.

I.

30 Kap. 3) G.).
31 Kap. 2) C.) IV.); Kap. 3) C.) III.).
32 Kap. 3) D.) II.).
33 Hay, US-Recht, Rn. 18; Reimann, Privatrecht, S. 1; s. ausführlich Kap. 1) D.).
34 Zweigert/Kötz, § 3 V, S. 42.
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ordnungen innerhalb eines thematischen Komplexes beschrieben und
miteinander verglichen.

Eine thematische Gegenüberstellung erschien aus mehreren Gründen
nicht vorteilhaft. Zum einen hat sich diese Arbeit nicht das Ziel gesetzt,
nur einen Teil der Arzthaftung zu beleuchten, sondern alle Aspekte, in
Bezug auf die Arzthaftung, für einen Behandlungsfehler zu beachten. Die
Vielzahl der rechtlichen Instrumente würde in einem thematischen Ver-
gleich zu einer unübersichtlichen Auflistung führen. Darüber hinaus er-
möglicht es der zusammenhängende Länderbericht, die Arzthaftung als
Ganzes, in der jeweiligen Rechtsordnung, zu begreifen. Daran fehlt es
oft, wenn nur kleine Teilbereiche gesondert beleuchtet werden.

Die zusammenstellende Darstellung soll dazu führen, dass diejenigen
Lebenssachverhalte, die den gerechten Interessenausgleich im Sinne der
Fallfrage betreffen, auffallen. Hiernach werden die auffallenden Proble-
me im Sinne der funktionalen Analyse35 verglichen. Jedes identifizierte
„soziale Problem“36 wird somit auf seine rechtliche Lösung in der jewei-
ligen Rechtsordnung untersucht. Diejenigen Rechtsinstrumente in den je-
weiligen Rechtsordnungen, die die gleiche Funktion besitzen, werden
dann miteinander verglichen.37 Es wird untersucht, welche Gründe aus-
schlaggebend für die Lösung waren. Diese können historischer, politi-
scher oder bspw. rechtstheoretischer Natur sein. Kennt man die Gründe
für eine Lösung, so kann sich daraus u.U. erklären, warum die beschrie-
bene Lösung in der anderen Rechtsordnung nicht getroffen wurde. Der
Vergleich kann dabei unterschiedliche Erkenntnisse in Bezug auf die
Wirksamkeit, die Systematik oder eine gewünschte Anpassung der eige-
nen Rechtsordnung liefern.

Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Methodik
der Rechtsfindung im US-Recht grundlegend von der dem kontinentaleu-
ropäischen Juristen bekannten Rechtsfindung unterscheidet. Das wenig
systematisch aufbereitete Einzelfallrecht richtet sich hierbei vor allem
nach den richterlichen Urteilen der oberinstanzlichen Gerichte.38 Es be-
darf daher einer besonderen Recherche, die in den drei Rechtsordnungen
zeitintensiv sein kann. Schon hierbei ergeben sich rechtsvergleichende

35 Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, § 13,
Rn. 11; Zweigert/Kötz, § 3 V, S. 43.

36 Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, § 13,
Rn. 14.

37 Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, § 13,
Rn. 13.

38 Zur Methode der Rechtsfindung: Kap. 1) E.) IV.).
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Ansätze, bspw. dann, wenn ein Rechtsinstrument in einer Rechtsord-
nung nicht existiert. Hierfür gibt es zwei Lösungen: Einerseits kann es
sich tatsächlich um eine rechtsvergleichend interessante alternative Lö-
sung handeln. Andererseits kann ein begriffliches Problem bestehen, da
auch zwischen den Rechtsordnungen gleiche Begriffe in einem anderen
Zusammenhang verwendet werden.39

Auswahl der US-Einzelstaaten anhand eines „Schnelltests“

Ein praktisches Problem für die Untersuchung ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass es in den USA nicht „die Arzthaftung“40 oder „das Privat-
recht“ geben kann. 41 Da es unmöglich ist, sich in der gebotenen Tiefe
mit der Rechtsprechung und den gesetzgeberischen Regelungen der 50
Einzelstaaten zu befassen, musste hier eine Auswahl getroffen werden.
Die Methode dieser Auswahl wird im Folgenden kurz skizziert.

Problematisch bei der Auswahl der zu untersuchenden Einzelstaaten
war vor allem, dass erst nach der Untersuchung bewertet werden kann,
ob ein Staat für die Untersuchung geeignet ist oder nicht. Daher musste
eine Art „Schnelltest“ gefunden werden. Mit diesem sollten die fünfzig
Staaten auf deliktische (tort) Regelungen untersucht werden, die die
Rechte der Parteien im Arzthaftungsprozess besonders einschränken
oder erweitern. Dieser Bewertung folgend wurden drei Staaten ausge-
wählt, erstens ein Staat, der möglichst wenige rechteeinschränkende Re-
gelungen umgesetzt hat, zweitens ein Staat, der besonders ausufernd vor-
gegangen ist. Als drittes wurde ein Staat gewählt, der sich mit seinen Re-
gelungen im Mittelfeld aller 50 US-Staaten befindet.

Aus zwei Gründen war es wünschenswert, dass es sich bei den zu un-
tersuchenden Staaten um bevölkerungsreiche Staaten handelt. Zum
einen wird die gefundene Rechtsprechung für eine Vielzahl von US-Bür-

II.

39 Vgl.: Begriff der „medical probability“, Kap. 2) D.) III.) 3.) b.); „proximate
cause“, Kap. 2) D.) III.) 3.) a.).

40 In Vorwegnahme der folgenden Ergebnisse gehört sie als Teil des tort law
einem zivilen Rechtsgebiet an, das vom Common Law der Einzelstaaten be-
herrscht wird. Bernstein, 67 Law & Contemp. Probs. 7, 18 (2004). bezeichnet
das Tort Law als die “stärkste Festung” des Common Law: „tort law is the
strongest contemporary bulwark of American Common Law“.

41 In Erie v. Thomkins, 304 U.S. 64, 78 (USSC 1938) stellte der USSC klar, dass
es kein gemeinsames föderales Common Law geben kann, („there is no federal
general Common Law“ – Erie-Doktrin); Reimann, Privatrecht, S. 1.
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gern zum geltenden Recht. Zum anderen üben große Staaten tlw. als
führende Rechtsordnung (leading jurisdiction) Einfluss auf die sie umge-
benden kleineren Staaten aus.42
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Die deliktischen Regelungen sollten nach Möglichkeit, aufgrund des 
schnelleren Zugriffs43, in den Staaten kodifiziert (statutes) worden sein.44 
Hier boten sich die Regelungen der tort reform-Pakete in den 1990er 
Jahren an, da die eingeführten Änderungen45 in der Datenbank der AT-
RA46 katalogisiert wurden. Diese diente als eine wesentliche Recherche-
Grundlage. Da die Maßnahmen der Reformen meist als Beschränkung 
von Patientenrechten47, mit dem Ziel, Klagen zu verhindern48, beschrie-
ben werden, eignen sie sich besonders gut als Basis für den „Schnelltest“. 

Zunächst wurden die Reform-Änderungen in allen 50 Bundesstaaten be-
trachtet und für einen Vergleich aufbereitet.49  

 

 

                                                 
43 Die Analyse des Fallrechts würde hier den „Schnelltest“ ad absurdum führen. 
44 Statutes gelten in den USA zwar nur als sekundäre Rechtsquelle, Thelen, US-
Deliktsrecht, S. 36, aber aufgrund der komplexen Nachforschung im Richterrecht bleibt 
hier keine andere Wahl, als diese Regelungen heranzuziehen, vgl.: Kap. 1) E.) II.). 
45 Hierzu zählen bspw. das Herabsetzen von Verjährungsfristen, Einschränkungen der 
Beweislasterleichterung (res ipsa loquitur), Einschränkungen einer mehrheitlichen 
Haftung (joint and several liability) und Begrenzungen der Haftungshöchstsummen 
(caps on damages) sowie die Deckelung von anwaltlichen Honoraren, vgl.: Dobbs, 
Torts and Compensation, Ch. 13 § 4 B, S. 375. 
46 American Tort Reform Association unter: http://www.atra.org (abgerufen am 
27.08.2017). 
47 Dobbs, Torts and Compensation, Ch.13 § 4 D, 378; ebenso: Hyman/Silver, 59 Vand. 
L. Rev 1085, 1114 (2006), Bernstein, 67 Law & Contemp. Probs. 7, 12 (2004). 
48 Sloan/Chepke, Malpractice, S. 100. 
49 Jede vollständige Umsetzung eines tort reform-Vorschlages wurde mit einem Punkt 
bewertet. Teilumsetzungen gingen, je nach Grad der Umsetzung, mit einem halben und 
einem zwei-Drittel-Punkt in die Wertung ein. 
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Abbildung 1

Die deliktischen Regelungen sollten nach Möglichkeit, aufgrund des
schnelleren Zugriffs43, in den Staaten kodifiziert (statutes) worden
sein.44 Hier boten sich die Regelungen der tort reform-Pakete in den
1990er Jahren an, da die eingeführten Änderungen45 in der Datenbank
der ATRA46 katalogisiert wurden. Diese diente als eine wesentliche Re-
cherche-Grundlage. Da die Maßnahmen der Reformen meist als Be-

42 Sog. „persuasive authority”, vgl.: Thelen, US-Deliktsrecht, S. 37.
43 Die Analyse des Fallrechts würde hier den „Schnelltest“ ad absurdum führen.
44 Statutes gelten in den USA zwar nur als sekundäre Rechtsquelle, Thelen, US-

Deliktsrecht, S. 36, aber aufgrund der komplexen Nachforschung im Richter-
recht bleibt hier keine andere Wahl, als diese Regelungen heranzuziehen, vgl.:
Kap. 1) E.) II.).

45 Hierzu zählen bspw. das Herabsetzen von Verjährungsfristen, Einschränkungen
der Beweislasterleichterung (res ipsa loquitur), Einschränkungen einer mehr-
heitlichen Haftung (joint and several liability) und Begrenzungen der Haftungs-
höchstsummen (caps on damages) sowie die Deckelung von anwaltlichen Ho-
noraren, vgl.: Dobbs, Torts and Compensation, Ch. 13 § 4 B, S. 375.

46 American Tort Reform Association unter: http://www.atra.org (abgerufen am
27.08.2017).
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schränkung von Patientenrechten47, mit dem Ziel, Klagen zu verhin-
dern48, beschrieben werden, eignen sie sich besonders gut als Basis für
den „Schnelltest“. Zunächst wurden die Reform-Änderungen in allen 50
Bundesstaaten betrachtet und für einen Vergleich aufbereitet.49

Die acht auffälligsten Staaten wurden genauer hinsichtlich ihrer Rege-
lungen in Bezug auf die Einschränkung der Beweislasterleichterung (res
ipsa loquitur) und der Haftung Mehrerer (joint and several liability) un-
tersucht. Eine hohe Umsetzungsdichte wiesen Florida, Nevada und Te-
xas auf. Der restriktivste größere Staat (bevölkerungsmäßig) war Virgi-
nia (hier erschien ebenso Pennsylvania interessant). Kalifornien und
Ohio wurden als leading jurisdictions mit einer mittleren Umsetzungs-
quote erkannt.

47 Dobbs, Torts and Compensation, Ch.13 § 4 D, 378; ebenso: Hyman/Silver, 59
Vand. L. Rev 1085, 1114 (2006), Bernstein, 67 Law & Contemp. Probs. 7, 12
(2004).

48 Sloan/Chepke, Malpractice, S. 100.
49 Jede vollständige Umsetzung eines tort reform-Vorschlages wurde mit einem

Punkt bewertet. Teilumsetzungen gingen, je nach Grad der Umsetzung, mit
einem halben und einem zwei-Drittel-Punkt in die Wertung ein.
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Haftung (joint and several liability) und Begrenzungen der Haftungshöchstsummen 
(caps on damages) sowie die Deckelung von anwaltlichen Honoraren, vgl.: Dobbs, 
Torts and Compensation, Ch. 13 § 4 B, S. 375. 
46 American Tort Reform Association unter: http://www.atra.org (abgerufen am 
27.08.2017). 
47 Dobbs, Torts and Compensation, Ch.13 § 4 D, 378; ebenso: Hyman/Silver, 59 Vand. 
L. Rev 1085, 1114 (2006), Bernstein, 67 Law & Contemp. Probs. 7, 12 (2004). 
48 Sloan/Chepke, Malpractice, S. 100. 
49 Jede vollständige Umsetzung eines tort reform-Vorschlages wurde mit einem Punkt 
bewertet. Teilumsetzungen gingen, je nach Grad der Umsetzung, mit einem halben und 
einem zwei-Drittel-Punkt in die Wertung ein. 
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Hieraus ergab sich, dass Florida (FL) bei der Umsetzung der Vorschlä-
ge für die tort reform eine führende Rolle übernommen hat. Virginia
(VA) hat wenige Reformvorschläge unterstützt.50 Diese beiden Staaten
werden als Beispiele für eine hohe (Florida) bzw. niedrige (Virginia) Um-
setzungsquote gewählt. Die leading jurisdiction im Westen der USA, Ka-
lifornien, erfüllt das Erfordernis einer mittleren Umsetzungsquote. Durch
die Auswahl von Kalifornien und Florida wird die für 56 Millionen US-
Bürger gültige Rechtsprechung untersucht. Virginia ist mit 8 Millionen
Einwohnern nicht übermäßig bevölkerungsreich, dafür aber einer der
ersten US-Bundesstaaten (seit 1788) mit einer bis ins 18. Jh. zurückrei-
chenden dokumentierten Rechtsprechung.

Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Hierbei handelt es
sich um die Darstellung des US-Länderberichtes (Kapitel 2), die des deut-
schen Rechts (Kapitel 3) und um den Rechtsvergleich (Kapitel 4) bezüg-
lich der relevanten Themen.

Vorangestellt wird im folgenden Abschnitt51 zunächst eine Darstellung
der Aspekte des US-Rechtssystems, die für den kontinentaleuropäischen
Juristen eine Besonderheit darstellen. Zum einen sind die USA ein Mehr-
rechtsstaat. In dem betreffenden Abschnitt52 wird auf die Rechtsspaltung
des US-Rechts und den daraus resultierenden doppelten Instanzenzug
eingegangen.53 Die sachliche und örtliche Zuständigkeitsfrage ist hierbei
in den USA besonders komplex. 54Auch die Frage nach dem vom zustän-
digen Gericht anzuwendenden Recht, im Fall eines Bezuges auf mehrere
Staaten, wird erörtert.55 Diese Hintergründe sollen die Problematik des
forum shoppings, also der Suche nach einem Staat mit einem für den An-
spruch möglichst günstigen Recht, in den USA verdeutlichen. Im An-
schluss wird die Methode der Rechtsfindung im US-Recht erklärt.56 An-
hand der erläuterten Methode wird auch die Darstellung des Länderbe-

C.

50 Lediglich die „caps on damages“ wurden von VA eingeführt, vgl.: VA Code
§ 8.01-581.15.

51 Kap. 1) D.).
52 Kap. 1) D.).
53 Kap. 1) D.) I).
54 Kap. 1) D.) II.).
55 Kap. 1) D.) III.).
56 Kap. 1) E.) IV.).
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richtes aufbereitet. Auch die rechtsphilosophischen Hintergründe in den
USA müssen für den Rechtsvergleich vorwegnehmend angesprochen
werden.57 Sie sind für die US-Rechtsprinzipien oder als Hintergründe
von gerichtlichen Interessenabwägungen wichtig.

Das zweite Kapitel eröffnet im ersten Abschnitt mit einem historischen
Abriss der Arzthaftungsklage im mittelalterlichen englischen Common-
Law und der Entwicklung in den USA. 58 Ihre Erläuterung ist zentral für
das grundlegende Verständnis der verschiedenen Tatbestandsmerkmale
und der rechtsvergleichenden Ausführungen am Ende der Arbeit. Hier-
nach wird die Frage behandelt, welche Anspruchsgrundlage für den Pati-
enten im Fall eines Behandlungsfehlers infrage kommt.59 Dabei wird auf
die Abgrenzung von vertraglicher und deliktischer Haftung eingegangen.
Es folgt eine kurze Einführung in das Prozessrecht der nun bekannten
Anspruchsgrundlage.60 Die Analysen der ersten drei Abschnitte ebnen
den Weg für den dritten Abschnitt des zweiten Kapitels, in dem die Tat-
bestandsvoraussetzungen61 der deliktischen medical malpractice-Klage
dargestellt werden. Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich sodann
mit den möglichen Beweiserleichterungen62 und Verteidigungsmöglich-
keiten.63 Die letzten beiden Abschnitte behandeln die Ansprüche des
Arztes, die gegenüber Nicht-Patienten aufgrund der Fehlbehandlung be-
stehen könnten64 und die Fragestellung der Verantwortungszurechnung
in der vertikalen und horizontalen Arbeitsteilung.65

Die Gliederung der sich anschließenden Tatbestandsuntersuchung im
zweiten Kapitel folgt im Wesentlichen der von der US-Literatur verwen-
deten Darstellungsweise. Da die juristische Ausbildung in den USA nicht
staatenspezifisch angelegt ist, benutzen die jeweiligen Lehrbücher (text-
book oder hornbook genannt) eine uniforme Darstellung der jeweiligen
Rechtsgebiete. Dabei werden die in den Bundesstaaten einheitlich ausge-
stalteten Tatbestände einer Klageform dargestellt. Abweichungen in den
Staaten muss der Jurist selbst recherchieren. Die Literatur vermittelt so-

57 Kap. 1) F.).
58 Kap. 2) A.).
59 Kap. 2) B.).
60 Kap. 2) C.).
61 Kap. 2.) D.).
62 Kap. 2) E.).
63 Kap. 3) F.).
64 Kap. 3) G.).
65 Kap. 2) H.).
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mit lediglich einen groben Überblick. Primär werden somit die Gemein-
samkeiten herausgestellt.

Gerade in der Prüfung eines Anspruchs können Obertatbestände gebil-
det werden, die im Recht aller Teilstaaten, trotz inhaltlich unterschiedli-
cher Ausbildung, einheitlich sind. Diese gemeinsamen Tatbestände ord-
nen somit die Darstellung eines Rechtsgebietes in Oberkategorien ein. Im
tort law sind die Tatbestände der Pflicht (duty), Pflichtverletzung (breach
of duty), der Kausalität (cause in fact and proximate cause) sowie des
Schadens (damage) einheitlich. Alle übrigen Tatbestände werden den
Einreden (defenses) der Beklagtenseite zugerechnet. Die Darstellung im
dritten Abschnitt des zweiten Kapitels folgt genau dieser Kategorisie-
rung. Davon wurden lediglich, um eine bessere Übersicht zu gewähren,
die Darstellung der Beweislasterleichterung nach der res ipsa loquitur-66

sowie der common knowledge-Regel67 ausgenommen und gesondert be-
handelt. Hintergrund ist hier die Komplexität und Verknüpfung der Aus-
gleichsregelungen mit anderen materiellen Regeln (bspw. dem Kausali-
tätsnachweis oder Schadensersatz). Dies entspricht der Systematik in vie-
len US-Rechtsbüchern.

Der Länderbericht des deutschen Rechts wurde, soweit möglich, ana-
log zum amerikanischen Bericht gegliedert. Auch hier beginnt die Unter-
suchung mit einem historischen Abriss der Arzthaftungsklage,68 gefolgt
von der Frage, welche Auswirkung das Kumulationsprinzip, also die
Häufung von deliktischen und vertragsrechtlichen Haftungsansprü-
chen,69 des deutschen Rechts auf die Arzthaftung hat.70 Hierbei werden
die Grundlagen der deliktischen und vertraglichen Arzthaftungsklage er-
läutert.71 Aus ihnen ergeben sich die zu untersuchenden Tatbestände, die
in den folgenden Abschnitten geprüft werden. Vorangestellt ist im zwei-
ten Abschnitt eine Darstellung der Aspekte des deutschen Prozessrechts,
die für die Untersuchung besonders interessant sind.72

Die rechtsvergleichende Betrachtung erfolgt im vierten Kapitel. Im
Wesentlichen werden die einzelnen zu untersuchenden Aspekte, nach
ihrer Zugehörigkeit, in eine von vier Kategorien eingeteilt. Die ausge-

66 Kap. 2) E.) I.).
67 Kap. 2) E.) II.).
68 Kap. 3) A.).
69 Münch-Komm-BGB/Wagner, Vor. § 823, Rn. 78.
70 Kap. 3) B.).
71 Kap. 3) B.) I.) und II.).
72 Kap. 3) C.).
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wählten Oberkategorien sind die ärztliche Sorgfaltspflicht,73 das Ver-
schulden,74 die Kausalität und ihr Nachweis75 sowie die Ersatzpflicht des
Arztes.76 Lediglich der Ausgleich im Mehrpersonenverhältnis wird ge-
sondert dargestellt, da er Merkmale mehrerer Oberkategorien enthält.77

Mehrrechtsstaat USA

Im Folgenden werden, als Einleitung zu den juristischen Problemen des
US-Rechts, einige Besonderheiten des US-Rechtssystems erläutert. Hier-
bei fällt vor allem die räumliche Spaltung der US-Rechtsordnung als
Mehrrechtsstaat auf. Ausdruck dieser Spaltung ist sowohl die Aufteilung
der Gesetzgebungsbefugnisse zwischen der Union und den Gliedstaaten
als auch der föderale und einzelstaatlich parallel voll ausgebildete Ge-
richtszug. Beides wird zunächst kurz vorgestellt. Natürlich ergibt sich
aus der Aufspaltung des US-Rechtes die Zuständigkeitsfrage für die Ge-
richtsbarkeit. Nach Klärung dieser Frage wird zum Schluss des Ab-
schnitts erläutert, welches Recht von den unterschiedlichen Gerichten
angewandt wird.

Rechtsspaltung im US-Recht

In den USA gibt es mehrere mögliche gesetzgeberische Instanzen. Das ist
zum einen die Union mit der gesetzgebenden Versammlung (congress)78

und sind zum anderen die Länderparlamente der 50 Gliedstaaten.
Grundsätzlich fällt in den USA die Gesetzgebungskompetenz nach dem
10. Zusatzartikel der Verfassung (10th amendement) in die Kompetenz
der 50 Einzelstaaten.79 Allerdings weist die Verfassung auch der Union
in einigen Fällen eine ausschließliche Zuständigkeit zu.

D.

I.

73 Kap. 4) B.).
74 Kap. 4) C.)
75 Kap. 4) D.).
76 Kap. 4) F.).
77 Kap. 4) E.).
78 Der Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentanten-

haus, Hay, US-Recht, Rn. 43.
79 Zweigert/Kötz, § 17 III, S. 245.
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Materielles Recht

Der Union wird zunächst eine ausdrückliche Gesetzeskompetenz durch
die Verfassung zugeschrieben (enumerierte Kompetenz).80 Diese begrün-
det sich vor allen nach Art. I § 8 U.S.C. in Fällen der Staatsangehörig-
keit, des gewerblichen Rechtsschutzes, im Konkurs- und Seerecht und in
den Regelungen des Handelsverkehrs mit ausländischen Staaten.81 Wei-
terhin ist der Kongress für die Gesetzgebung in den „besonderen Territo-
rien“82 zuständig. Zu diesen zählt neben Guam, Puerto Rico und den
U.S. Virgin Islands auch das Gebiet der Bundeshauptstadt Washington,
der District of Columbia (D.C.).

Aus den verfassungsmäßig enumerierten Kompetenzen haben sich
aber weitere Ausdehnungen der Bundesgesetzgebungskompetenz erge-
ben. Zum einen folgte diese aus der Anweisung des Art. I § 8 (18) U.S.C.
für die Fälle, in denen die Ausübung der Bundeskompetenz nötig und
angemessenen (necessary and proper clause) erscheint.83 Zum andern er-
folgt sie über die sog. commerce clause des Art. 1 § 8 (3) U.S.C.84 Hinter-
grund ist die Vorstellung, dass wirtschaftsregelnde Gesetze einer bundes-
weiten Einheitlichkeit bedürfen.85

Im Übrigen steht den 50 Gliedstaaten die unbeschränkte Gesetzge-
bungskompetenz zu. Das Enumerationsprinzip wurde durch die necessa-
ry and proper sowie die interstate commerce clause jedoch inzwischen
häufig durchbrochen. Beide Instrumente können vom Kongress dazu ver-
wendet werden, im Einzelfall eine Verlagerung der legislativen Kompe-
tenz auf die Union zu veranlassen.86 Jeder Gliedstaat hat sein eigenes Zi-
vilgesetzbuch und sein eigenes Prozessrecht.

1.

80 Farnsworth/Sheppard, Introduction, S. 47; Jenke, Arzneimittelhaftung, S. 289.
81 Ausführlich: Brugger, Öffentliches Recht der USA, § 4 III, S. 38; Hay, US-

Recht, Rn. 48; Zweigert/Kötz, § 17 III, S. 244f.
82 Hay, US-Recht, Rn. 62.
83 Brugger, Öffentliches Recht der USA, § 4 II, S. 31; Hay, US-Recht, Rn. 48;
84 Ausführlich: Brugger, Öffentliches Recht der USA, § 5 IV, S. 39; Jenke, Arznei-

mittelhaftung, S. 289.
85 Zweigert/Kötz, § 17 III, S. 245.
86 Brugger, Öffentliches Recht der USA, § 6 I, S. 63; Hay, US-Recht, Rn. 50.
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Spaltung der Gerichtszüge

Auch die Gerichtszüge existieren in den USA sowohl auf unions- als
auch auf einzelstaatlicher Ebene parallel nebeneinander. Dieser doppelte
Instanzenzug führt die Rechtsspaltung auf prozessualer Ebene fort.

Gerichtszug der Bundesgerichte (föderal)

Die Unionsgerichtsbarkeit ist dreizügig aufgebaut. Auf unterster Ebene
befinden sich die District Courts, von denen es in jedem Bundesstaat
mindestens einen gibt.87 Die Berufungsinstanz, der Court of Appeals, ist
im Bundesgebiet auf 12 Regionen (circuits) verteilt,88 wobei ein circuit
für mehrere Gliedstaaten zuständig ist. So ist für Kalifornien der 9th, für
Virginia der 4th und für Florida der 11th circuit zuständig. An der Spitze
des Gesichtszuges steht nach Art. III § 1 U.S.C. der U.S. Supreme Court
(USSC) als oberstes Revisionsgericht.89

Einzelstaatliche Gerichtszüge

In den USA existieren, neben den Bundesgerichten voll ausgebildete ein-
zelstaatliche Gerichtszüge. Die Gerichtssysteme unterscheiden sich, je
nach Gliedstaat, stark voneinander.90 Sie sind meist dreigliedrig: Auf un-
terster Ebene befinden sich die trial courts (auch superior courts, circuit
courts oder courts of common plea genannt), darüber die appellate
courts (meist court of appeals) und der Supreme Court des Staates.91.

In Kalifornien gliedert sich der Gerichtszug nach Art. 6 § 1 Cal. Const.
dreigliedrig, wobei das unterste Gericht als superior court bezeichnet
wird. An der Spitze steht auch hier der Ca. Supreme Court.

2.

a.

b.

87 Hay, US-Recht, Rn. 106.
88 Hay, US-Recht, Rn. 107.
89 Reimann, Privatrecht, S. 362; ebenso: Thelen, US-Deliktsrecht, S. 34; die unte-

ren Gerichte werden einheitlich district courts, die Berufungsgerichte court of
appeals genannt, Farnsworth/Sheppard, Introduction, S. 46; Jenke, Arzneimit-
telhaftung, S. 290, m.w.N.

90 Zweigert/Kötz, § 17 III, S. 249.
91 Der New Yorker Supreme Court wird abweichend „New York Court of Ap-

peals“ genannt, Farnsworth/Sheppard, Introduction, S. 45.
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